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Betreff: Verwendung des Aufkommens aus der Fehlsubventionierungsabgabe 

(Fehlbelegungsabgabe) aus dem Leistungszeitraum 1.7.2005 bis 30.06.2008 
 

 
M-Nr.: 94/07 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, das zu erwartende Aufkommen aus der 
Fehlbelegungsabgabe des Zeitraums 1.7.2005  – 30.06.2008 in Höhe von insgesamt bis zu  
  

1.530.000 Euro 
 
für die Verlängerung von Belegungsrechten um weitere 20 Jahre für die Objekte 
 
Hessenring 3/ Wartburgweg 5    54 Wohneinheiten 
Virchowstraße 29     48 Wohneinheiten 
     Insgesamt:  102 Wohneinheiten 
 
zu verwenden. 
 
Die Bindung erfolgt gemäß § 12 Abs. 3 Hess. Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen (HessAFWoG). 
 
Die Belegung der Wohnungen erfolgt nach den Vergaberichtlinien der Stadt. 
 
 
Begründung: 
 

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



Im Hinblick darauf, dass im Zeitraum 2003 bis zum Jahre 2015 bei rund 2000 Wohneinheiten die 
Belegungs- und Mietpreisbindungen ausgelaufen sind bzw. auslaufen werden, hat die Stadt 
Rüsselsheim ein großes Interesse daran, die auslaufenden Bindungen erneut für einen längeren 
Zeitraum nach den Richtlinien der Sozialen Wohnraumförderung zu sichern.  
In Abstimmung mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim sollen 
bei den o.g. Objekten die Belegungsrechte für 102 Wohneinheiten um weitere 20 Jahre verlängert 
werden. Bei den Wohneinheiten handelt es sich um große Familienwohnungen (von 2-Zimmer bis 
zu 4-Zimmer). 
 
Die Eigenschaft der öffentlichen Förderung läuft nach Rückzahlung der 
Wohnungsbauförderdarlehen des Landes Hessen und der Stadt Rüsselsheim bei diesen 
Wohneinheiten Ende 2009 bzw. 2010 aus. 
 
Nach dem Wohnraumförderungsgesetz ist es möglich Belegungsrechte zu erwerben. Bei den 102 
Wohneinheiten beträgt der Kaufpreis 15.000,-- Euro pro Wohneinheit.  
 
Die Bindung von Mitteln aus der Fehlbelegungsabgabe ist für den jeweiligen Leistungszeitraumes 
vorzunehmen. Dieser erstreckt sich vom 1.7.2005 bis zum 30.6.2008. Die so geförderten 
Wohnungen unterliegen in vollem Umfang den Vorschriften des Wohnraumförderungsgesetzes. 
 
Rüsselsheim, den 17.4.2007 
 
 
 
Jo Dreiseitel 
Bürgermeister 
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